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Der Bezirk Mitte bedauert, dass die Baugenehmigungen für das 
BNQ vor der Einführung einer angedachten Sozialen 
Erhaltungsverordnung und der Umwandlungsverordnung 
erteilt wurden. Aber würden diese Verordnungen tatsächlich 
Schutz bieten? 
 
Ein kurzer historischer Abriss über die Anwendung der Verordnungen. 
 
In den 90er Jahren wird die Soziale Erhaltungsverordnung und Umwandlungsverordnung für die 
Bezirke Eimsbüttel-Nord / Hoheluft-West, Barmbek-Süd / Uhlenhorst und Südliche Neustadt 
erlassen, um die Bewohner vor Luxussanierung und Umwandlung in Eigentumswohnungen zu 
schützen. In 2002 wird eine Erhebung durchgeführt, auf deren Grundlage entschieden werden 
sollte, ob die Verordnungen noch angemessen sind und entsprechend verlängert werden. 
 
Für die Bezirke Eimsbüttel-Nord / Hoheluft-West, Barmbek-Süd / Uhlenhorst werden die 
Verordnungen gekippt. 
 
„Eine ... Studie der Stadt ergibt …: In diesen … Gebieten sind die Wohnungen sehr teuer, auch 
wenn sie nicht modernisiert wurden. … Eine noch stärkere Mietsteigerung wird für 
unwahrscheinlich gehalten. Daher sei die Verordnung überflüssig.“ 

(Mopo, 30. August 2003) 
 
In einem Schreiben vom 14. August 2003 teilt die Behörde für Bau und Verkehr dagegen mit: 
 
„Das Gutachten … kommt zu dem Ergebnis, dass in der Südlichen Neustadt noch eine durchaus 
schützende Bevölkerungsstruktur vorhanden ist.“ 
 
Im selben Gutachten wird jedoch gleichzeitig festgestellt, dass über 35 % erst seit maximal 2 Jahren 
in der Südlichen Neustadt wohnen. 
 
Erstaunlicher Weise plädiert die Bezirksversammlung bereits zu Beginn der Erhebung in einer 
Drucksache vom 07.08.2002 mit einem Ergebnis für die Verlängerung der Schutzverordnungen: 
 
„Das Ziel … den durch Ansiedlung von Gruner + 
Jahr zu befürchtenden Aufwertungs- und 
Veränderungsdruck … zu begegnen … wurde 
erreicht“ 
 
Das Verlagshaus Gruner + Jahr wurde Ende 1990 
fertig gestellt. Das angrenzende städtische 
Grundstücks am Schaarsteinweg wird im 
Kaufvertrag  vom 17. März 1991 noch als 
Wohnraum ausgewiesen. Ab 4. Juni 1991 wird 
von einem Lodging-Haus gesprochen. 
„Der Bau ist als Boarding-Haus genehmigt 
worden, da schließt man langfristige Verträge ab. 
Man mietet sich nicht pro Nacht ein.“ 
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1995 wurde dann die Fläche Ditmar-Koel-Strasse / Brauerknechsgraben / Neustädter Neuer Weg 
als „Wohn- und Geschäftshaus“ bebaut. Mit dem Hanse-Clipper-Haus entstand jedoch ein weiteres 
Bording-Haus.

Weiterhin heißt es in der Drucksache vom 07.08.2002: 
 
„Das Ziel …  wurde erreicht,  zumal flankierend 
hochwertiger Wohnungsbau am Herrengraben und 
Vorsetzen bzw. Eigentumswohnungen am Alsterfleet 
errichtet wurden bzw. werden“ 
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Die Südliche Neustadt hat natürliche Grenzen. Im Süden die Elbe. Im Westen den Stintfang bzw. 
die Helgoländer Allee und der Bismarck-Park. Im Osten der Herrengraben- und der Alsterfleet. Und 
seit Mitte der 50er Jahre separiert die Ost-West-Straße das Viertel im Norden. 
 

 
Die  Verordnungen gelten allerdings nur für einen bestimmten Kern des eh schon sehr kleinen 
Viertels. Zugehörige Wohnhäuser im Nord-Westen gehören zum Beispiel zu einem Stift, oder zur 
Kirche. Der Bezirk geht hier von einem natürlich gegebenen Schutz aus. Aber wie sich aktuell in 
Barmbek-Süd zeigt, ist selbst die Kirche kein Garant dafür. (siehe separaten Text) 
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Auch werden vorhandene Freiflächen 
ausgenommen. 
 
2003 plante zum Beispiel die SpriAG am 
Hafentor / Stintfang ein 9 geschossiges Hochhaus 
(inklusive zweier Penthouses) für die Körber-
Stiftung (Körber-Slogan: „Für Menschen, die 
nicht alles so lassen wollen, wie es ist“). Dafür 
währe wegen der Höhenüberschreitung auch der 
Bebauungsplan geändert worden.
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Zur gleichen Zeit wurde im Eichholz 52 ein Wohnhaus gebaut. Penthousemiete (180 qm): 2.700,- 
Euro. Netto/kalt! 
 

 
 
Das wahre perfide daran: sowohl die 
Straße Hafentor, als auch Eichholz bilden 
die Grenze. Die Süd- bzw. Süd-Ostseite 
befindet sich innerhalb der Schutzzonen, 
nicht jedoch die gegenüber liegenden 
Straßenseiten. 
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Im Dezember 2008 stellte die „Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt“ in einer Pressemeldung 
erneut fest: „Überdurchschnittlich viele Bewohner verfügen im Bereich der Südlichen Neustadt 
über ein relativ geringes Einkommen bei verhältnismäßig hohen Mieten“. 
Die Umwandlungsverordnung wurde dementsprechend bis Ende 2013 verlängert. 
 
Allerdings wird bereits einleitend darauf hingewiesen: 
„Eigentümer im Bereich Ditmar-Koel-Str. / Martin-Luther-Straße müssen auch weiterhin die 
Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen beim Bezirksamt beantragen und genehmigen 
lassen.“ 
 
Mitte 2009 hat ein dänisches 
Immobilienfonds-Emissionshaus den 
Häuserblock Herrengraben / Rehoffstraße / 
Passmannstraße gekauft.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auf deren Internet-Seite heißt es: 
 
„Wir haben diese Städte unter folgenden Voraussetzungen ausgewählt:  
 
- Ein Bevölkerungswachstum, das über dem Durchschnitt der größten deutschen Städte liegt 
- Überdurchschnittliches ökonomisches Wachstum 
- Wohnungsmangel aus verschiedenen demografischen und historischen Gründen 
 
Das Portfolio wird folgende Mischung enthalten:  
 
- Sehr gut gelegene Liegenschaften mit einer niedrigen Rendite, die für eine Umwandlung in 
Eigentumswohnungen geeignet sind.  
- Peripher gelegene Immobilien, die jedoch eine hohe Rendite abwerfen. 
-  Projektimmobilien (Neubau oder Immobilien mit großen, ungenutzten Flächen. 
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